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ّلهِ الرّحْمَٰنِ الرّحِيمِ ِبسْمِ ال

Das Lob gebührt Allah und das Lob und Heil seien über dem Gesandten Allahs und über seinen 
Angehörigen, seinen Gefährten, und denjenigen, die sich von seiner Führung rechtleiten lassen. Um 
fortzufahren2:

Es ist authentisch vom Propheten salla Allahu ‘alayhi wa sallam überliefert, dass er den Tag von 
‘Aaschuraa zu fasten pflegte und die Menschen dazu anhielt ihn zu fasten. Weil dies ein Tag ist, an 
dem Allah Musaa und sein Volk errettete und den Pharao und sein Volk vernichtete. Also ist es für 
jeden Muslim und jede Muslimah erwünscht diesen Tag zu fasten, als Dank an Allah, mächtig und 
ruhmreich ist er. Und dieser Tag ist der zehnte Tag des Muharram.

Und es ist erwünscht einen Tag vorher oder einen Tag nachher zu fasten, um sich darin von den 
Juden zu unterscheiden. Und wenn man die drei Tage zusammen fastet, den neunten, den zehnten 
und den elften, dann ist nichts Schlimmes dabei, weil es vom Propheten salla Allahu ‘alayhi wa 
sallam überliefert ist, dass er gesagt hat: „Unterscheidet euch von den Juden. Fastet einen Tag vor  
ihm und einen Tag nach ihm.“3 Und in einer anderen Version: „Fastet einen Tag vor ihm oder einen  
Tag nach ihm.“4 Und es ist authentisch vom Propheten salla Allahu ‘alayhi wa sallam überliefert, 
dass er über das Fasten des Tages von ‘Aaschuraa gefragt wurde und sagte: „Allah vergibt dadurch 
die Sünden des Jahres davor.“5 Und die Ahaadith über das Fasten des Tages von ‘Aaschuraa und das 
Anspornen dazu sind zahlreich. 

Und in Anbetracht dessen,  dass es möglich ist,  dass Samstag,  der 30. Dhul-Hidschah 1416 der 
Hidschrah, dem Kalender nach, in Bezug auf die Mondsicht und das Vollenden der Anzahl der Tage, 

1 Anmerkung des Übersetzers: Madschmu‘ Fataawaa wa Maqaalaat Schaych Ibn Baaz, Band 15, Seite 397-398.
2 Eine Stellungnahme die vom Büro seiner Eminenz herausgegeben wurde, als er Großmufti des Königreiches und 

Vorsitzender des Rates der großen Gelehrten und des Komitees für Recherchen war.
3 Überliefert  von Imaam Ahmad im „Musnad der  Bani  Haaschim“,  am Anfang des  Musnad von ‘Abdullah  bin 

‘Abbaas, mit der Hadithnummer 2155 und von al-Bayhaqi in „as-Sunan al-Kubraa“, Kapitel über das Fasten des 
neunten Tages, mit der Hadithnummer 8418. 

4 Überliefert von al-Haythaami in „Madschma‘ az-Zawaaid“, Kapitel über das Fasten vor dem Tag von ‘Aaschuraa, 
mit der Hadithnummer 4315. 

5 Überliefert von Muslim im Buch des Fastens, Kapitel des Erwünscht seins des Fastens von drei Tagen in jedem 
Monat,  mit der Hadithnummer 1162. 
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noch zu Dhul-Hidschah gehören kann. Und dass es möglich ist, dass er der erste Tag des Monats 
‘Aaschuraa 1417 der Hidschrah sein kann, wenn der Monat Dhul-Hidschah 29 Tage hat, so ist es 
das Beste für den Gläubigen in diesem Jahr zur Sicherheit den Montag und den Dienstag zu fasten, 
weil Sonntag der neunte Muharram sein kann, wenn der Monat Dhul-Hidschah nicht vollendet ist 
und er kann der achte Muharram sein, wenn der Monat Dhul-Hidschah vollendet ist. Und wer den 
Sonntag, den Montag und den Dienstag fastet, so ist es gut, weil man so vollkommene Sicherheit in 
diesem Jahr hat, und weil das Fasten von drei Tagen in jedem Monat eine bekannte Sunnah des 
Propheten salla Allahu ‘alayhi wa sallam ist. Und zur Erklärung und Verdeutlichung wurde dies hier 
ausgearbeitet.

Und ich bitte Allah uns und alle Muslime zu dem zu befähigen was ihn zufriedenstellt und uns alle 
zu denen gehören zu lassen, die zu allem Guten eilen. Wahrlich, er ist freigebig und großzügig. Und 
das Lob und Heil von Allah seien über unserem Propheten Muhammad und seinen Angehörigen 
und Gefährten. 

‘Abdulaziz bin ‘Abdillah bin Baaz

Großmufti des Königreiches Saudi-Arabien und

Vorsitzender des Rates der großen Gelehrten und des Komitees für Recherchen und Geben 
von Fataawaa
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